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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 09/20       Mittwoch, 18. März 2020 

 
Allgemeinverfügung „Corona“ (Stand: 18. März 2020) 
 
Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1 und 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Februar 2020 (BGBl. I S. 148) i. V. m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 2000 und §§ 35 Satz 2, 41 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) erlässt der Bürgermeister 
der Stadt Gladbeck als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende: 
 
 
Allgemeinverfügung 
 

1. Reiserückkehrer aus den vom Robert Koch-Institut definierten Risikogebieten dürfen 
für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt folgende Bereiche nicht betreten: 
 

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-
stellen, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in be-
sonderen Fällen“, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige 
Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 
SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe) 

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy-
seeinrichtungen, Tageskliniken 

c. Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere 
Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen 

d. Berufsschulen 
e. Hochschulen 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre 

Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 
Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen wird angeordnet:  
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a. Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von 
Corona-Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und per-
sönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

b. Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche aus-
zusprechen; maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient 
pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. 
Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besu-
che (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten). 

c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtun-
gen für Patienten und Besucher sind zu schließen. 

d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informations-
veranstaltungen etc. sind zu unterlassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen bezie-

hungsweise einzustellen: 
 

a. Alle Kneipen (Schankwirtschaften), Cafés, Bars, Clubs, Diskotheken, Tanzschu-
len, Tanzveranstaltungen, Theater/Varieté, Kinos, Museen, Teestuben, Shisha-
Bars, Veranstaltungshallen, Internet-Cafés, Kulturvereine und ähnliche Ein-
richtungen unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentums-
verhältnissen; 

b. Alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizei-
taktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtun-
gen; 

c. Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche 
Einrichtungen; 

d. Spielplätze und Bolzplätze;  
e. Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentli-

chen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen, Bibliotheken; 
f. Reisebusreisen; 
g. Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanla-

gen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, Kegel- und Bowlingbahnen; 

h. Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen; 
i. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. 

 
4. Der Zugang zu Angeboten der Speisewirtschaften sowie Hotels für die Bewirtung 

von Übernachtungsgästen ist beschränkt und nur unter nachstehenden Auflagen 
sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich gestattet: 

 
 Öffnung frühestens ab 6 Uhr und Schließung spätestens ab 15 Uhr; 

 
 Die Besucher sind mit Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse, Telefonnum-

mer) zu registrieren; 
 

 Der Thekenbetrieb ist untersagt; 
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 Pro Gast dürfen 5m² der Gastraumfläche nicht unterschritten werden; 
 

 Der Mindestabstand zwischen den Tischen muss 2 Meter betragen; 
 

 Entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen 
gemäß Robert-Koch-Institut sind gut sichtbar für alle Besucher(innen) anzu-
bringen; 
 

 Alle Kontaktflächen sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren; 

 Buffetangebote sind untersagt. 

5. NICHT zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- 
und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstel-
len, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zei-
tungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Alle 
anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels sind ab sofort zu schließen. Dienstleister 
und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. 
 

6. Der Zugang zu Einkaufszentren, „shopping-malls“ oder „factory outlets“ und ver-
gleichbaren Einrichtungen ist nur zu gestatten, wenn sich dort nicht zu schließende 
Einrichtungen nach Ziffer 5 Satz 1 befinden, und nur zu dem Zweck, diese Einrich-
tungen aufzusuchen. Außerdem ist der Aufenthalt nur unter nachfolgenden Aufla-
gen zu gestatten: 

 
 Sitzgelegenheiten sind abzubauen oder abzusperren; 

 
 Öffentliches WLAN ist abzuschalten; 

 
 Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität sind abzusperren; 

 Entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen 
gemäß Robert-Koch-Institut sind gut sichtbar für alle Besucher(innen) anzu-
bringen; 
 

 Alle Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. 

7. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Liefer-
diensten, Apotheken sowie Geschäften des Großhandels wird bis auf weiteres auch 
die Öffnung an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 18 Uhr gestattet; dies gilt 
nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. 
 

8. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes werden hiermit da-
rauf hingewiesen, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen sind.  
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9. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. 
 

10. Im gesamten Gebiet der Stadt Gladbeck sind alle Veranstaltungen, sowohl in ge-
schlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt (z. B. Osterfeuer). Das 
schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel wie 
Demonstrationen ein, die nach Durchführung einer individuellen Verhältnismäßig-
keitsprüfung zugelassen werden können.  
 

 Ausgenommen von dem Verbot sind notwendige Veranstaltungen, insbe-
sondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder 
der Versorgung der Bevölkerung dienen (z.B. Wochenmärkte).  
 

 Ausgenommen von dem Verbot sind auch Blutspendentermine, die unter Be-
achtung der der Pandemielage angepassten besonderen hygienischen Vor-
kehrungen, insbesondere, dass bei Blutspendenterminen die Kontakte auf ein 
Minimum begrenzt werden, die Verweildauer der Spender möglichst gering 
ist und Spender, die einen Anhalt für einen Infekt bieten, bereits zu Beginn 
erkannt werden und den Termin umgehend verlassen, durchgeführt werden, 
da sie der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Blutproben 
dienen. 
 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Gladbeck in Kraft und gilt, abhängig von der weiteren Entwicklung, zunächst 
bis zum 19.04.2020. Die vorherigen „Allgemeinverfügungen der Stadt Gladbeck vom 
15.03.2020 und 17.03.2020 treten gleichzeitig außer Kraft und werden durch diese Allge-
meinverfügung ersetzt. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 
10.03.2020 und 13.03.2020 sind Veranstaltungen, unabhängig von der Anzahl der erwarte-
ten Besucher/Teilnehmer zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 zu untersa-
gen. Mit einem Erlass vom 15.03.2020 und drei weiteren Erlassen vom 17.03.2020 hat das 
Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW weitere kontaktreduzierende Maß-
nahmen angewiesen. 
 
Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Gladbeck als die für die Umsetzung des In-
fektionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich zuständige Ordnungsbehörde 
die vorgenannten Erlasse um. 
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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infek-
tionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 
der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 
weitere – über die in den bislang ergangenen Allgemeinverfügungen und Erlassen des Mi-
nisteriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW enthaltenen hinausgehende – kon-
taktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen 
und Infektionsketten zu unterbrechen. Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen und daher erforderlich.  
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.  
 
Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 und 2 Infektions-
schutzgesetz.  
 
Eine damit verbundene Einschränkung der Grundrechte nach Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, 
Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz ist damit geeignet, erforderlich und ver-
hältnismäßig. Die Maßnahme ist in Anbetracht der vorrangigen Interessen der Gesund-
heitssicherung der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risikogruppen, gerechtfer-
tigt. 
 
Inkrafttreten und Geltungsdauer: 
 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 
41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese Anordnung gilt zunächst befris-
tet. Dies ist angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Sollte die 
Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird die Anordnung 
geändert oder aufgehoben.  
 
Hinweise: 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 
45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
 
Gladbeck, den 18. März 2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1 und 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 

Februar 2020 (BGBl. I S. 148) i. V. m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 

nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 2000 und §§ 35 Satz 2, 41 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) erlässt der Bürgermeister 

der Stadt Gladbeck als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende 

Allgemeinverfügung 

zum Betretungsverbot von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften 

Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote), für 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heil-

pädagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren 

zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2: 

 

1. Sämtliche Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialge-

setzbuch, tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, 

Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation haben ab sofort allen Nutzerinnen und Nutzern zunächst bis zum 

19. April 2020 den Zutritt zu versagen. 

 Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen für berufsvorbereitende und ausbil-

dende Maßnahmen, die sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie z. B. Be-

rufsbildungswerke, Berufsförderungswerke, Berufliche Trainingszentren. 

 

2. Auszunehmen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen häuslichen Umfeld un-

tergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pflegeperson eine unverzichtbare 

Schlüsselperson ist. Die Pflege und / oder Betreuung soll erfolgen, sofern eine private 

Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler 

Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden 

kann. 

 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funk-

tionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 
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 Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behin-

dertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-

schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Ka-

tastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommuni-

kationsdienste,  Energie,  Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung 

und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat , Justiz und Verwaltung die-

nen. 

 

3. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftli-

che Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten nachzuweisen. 

 

4. Auszunehmen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer, deren pflegerische oder sozia-

le Betreuung für den Zeitraum, in dem sie sich normalerweise in einer WfbM aufhal-

ten, nicht sichergestellt ist. Die Träger der WfbM sind angehalten, für die betroffenen 

Personen eine Betreuung im notwendigen Umfang sicherzustellen. Sie sollten zu die-

sem Zweck mit Anbietern von Wohneinrichtungen zusammenarbeiten. 

 

5. Auszunehmen sind zudem diejenigen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die ei-

nen intensiven und persönlichen Betreuungsaufwand benötigen, dem im häuslichen 

Rahmen nicht entsprochen werden kann. Für diese Teilnehmenden kann auf Eltern-

wunsch bzw. auf Bedarfsmeldung des / der Teilnehmenden im Einzelfall nach Ent-

scheidung der Schulleitung ein Betreuungsangebot vor Ort in der Einrichtung sicher-

gestellt werden. Da dieser Personenkreis zur besonders vulnerablen Bevölkerungs-

gruppe gehört, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten. Zur Flankierung 

der kontaktreduzierenden Maßnahmen kann, soweit möglich, das Unterrichtsgesche-

hen auf virtuelle Lernwelten umgestellt werden und durch die Bildungsträger weiter 

begleitet werden. 

 

6. Auszunehmen sind darüber hinaus Nutzerinnen und Nutzer von Tages- und Nacht-

pflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren häusliche 

Versorgung bei Wegfall der teilstationär en Pflege und Betreuung glaubhaft gefähr-

det wäre. Über die Gewährung einer Ausnahmeregelung entscheidet die Leitung der 

bisher genutzten Einrichtung im Einzelfall unter Abwägung der Gesamtumstände - 

insbesondere der erhöhten Gefahren durch das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 

einerseits und einer drohenden unzureichenden häuslichen Versorgung sowie ver-
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besserter Schutzvorkehrungen bei einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung 

zu versorgenden  Personen andererseits. 

 

7. Die Betretungsverbote unter 1. gelten auch für interdisziplinäre oder heilpädagogi-

sche Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen und Autismuszentren, soweit dies 

nicht medizinisch dringend notwendig angezeigt ist. Daneben gelten die Betretungs-

verbote unter 1. auch für Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im 

Alltag im Sinne der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) anerkannt 

wurden. 

 

8. Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern 2 sowie 4 - 7 bestimmt sind, gilt, dass ein zu-

mutbarer Transport für den Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit be-

sonderen Risiken durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 berücksichtigt. 

 

9. Auf die sofortige Vollziehung  nach§ 28 Absatz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8 IFSG wird hin-

gewiesen. 

 

10. Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 lfSG sind nach § 3 ZVO-IfSG Städte 

und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden. 

 

Begründung: 

Allgemein: 

Diese Allgemeinverfügung ergeht aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Gesundheit, 

Arbeit und Soziales NRW vom 17.03.2020 mit dem Az: 5420. 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 

Deutschland und insbesondere in Nordrhein Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche In-

fektionen. 

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 

der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 

weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - 

der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
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Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch 

Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen 

kann es leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. 

 

Zu 1.: 

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört auch eine Beschränkung 

der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 lfSG in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 

im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebo-

te). Dort bzw. auf dem gemeinsamen Transport in die genannten Einrichtungen treten ins-

besondere Menschen, die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonde-

ren Risiko durch das Corona-Virus ausgesetzt sind, in engen Kontakt miteinander. 

Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten zudem abhängig von der 

Möglichkeit der Übernahme von (Eigen-)Verantwortung ist und bei den Nutzerinnen und 

Nutzern der beschriebenen Einrichtungen häufig nicht vorausgesetzt werden kann. Damit 

steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb dieser Einrichtungen verbreiten und in die 

Familien bzw. Wohngruppen  weitergetragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwä-

gung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um eine Verbreitung 

der Infektion zu verhindern. 

 

Zu 2. 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versor-

gung der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zugangsbe-

schränkung zu Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialge-

setzbuch sowie zu tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstät-

ten, Tagesstätten oder sonstigen  vergleichbaren  Angebote) aufrechterhalten werden. Da-

zu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten 

Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Angehörigen zu beeinträch-

tigen. Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in 

der jeweiligen Einrichtung für Angehörige von Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der 

Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der in den genannten Einrich-

tungen zu betreuenden Menschen so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren 

Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Anderenfalls wäre die Maß-

nahme des Betretungsverbots von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede-
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rungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht ef-

fektiv, wenn die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen dort aufhalten würden. 

 

Zu 3.: 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 

 

Zu 4.: 

Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen benötigen teilweise 

den Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme. Selbstverständlich hat 

der Gefahrschutz auch in Werkstätten höchste Priorität. Die dort beschäftigten behinderten 

Menschen haben aber auch einen Anspruch auf diese Teilhabeleistung. Anders als bei Kin-

dertageseinrichtungen stehen ihnen keine unterhaltsverpflichteten Personen zur Seite. 

Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreuungs-Personen (in den Familien) hochaltrig ist und 

schnell überfordert sein kann. Werden Werkstätten geschlossen, ist deshalb durch den 

Träger sicherzustellen, dass zumindest die Personen, die auf eine Betreuung angewiesen 

sind, diese auch erhalten. Die Betreuung kann dabei z.B. auch in Zusammenarbeit mit 

Wohnanbietern geleistet werden.  

 

Zu 5. : 

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der unter Zu 1. genannten, 

besonders schutzbedürftigen Personengruppe an, gleichwohl kann die stabilisierende Wir-

kung der Förderung in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht außer Acht  gelas-

sen werden, so dass hier entsprechende Differenzierungen im Interesse der Menschen mit 

Behinderungen möglich sein müssen. 

 

Zu 6.: 

Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer Tages und Nachtpflege-

einrichtung unverzichtbarer Baustein zur Aufrechterhaltung der häuslichen Versorgung. Die 

pflegenden Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheitlich vorbelastet. Ohne 

die Möglichkeit zur weiteren Nutzung eines Angebots der Tages- und Nachtpflege kann 

das Risiko einer Überforderung und in der Folge des dauerhaften Zusammenbruchs der 

häuslichen Versorgung nicht ausgeschlossen werden. 
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Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das Infektionsrisiko in den Einrichtungen durch 

die angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzeitig en Nutzerinnen und Nutzer zu mi-

nimieren. Z.B . durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurück in die eigene 

Häuslichkeit oder durch größere räumliche. Abstände der Nutzerinnen und Nutzer wäh-

rend der Betreuung in der Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutze-

rinnen und Nutzer ermöglicht werden. Dies ist durch den Leiter der jeweiligen Einrichtung 

bei seiner Entscheidung über die Aussprache des Betretungsverbots zu berücksichtigen. 

 

Zu 7.: 

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der unter Zu 1. genannten, 

besonders schutzbedürftigen Personengruppe an, weshalb auch hier entsprechende kon-

taktreduzierende Maßnahmen erforderlich sind. 

 

zu 8.: 

Den Anforderungen des erhöhten. Infektionsschutzes soll während gemeinsamer Hin- und 

Rückfahrten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung durch angemessene Maß-

nahmen Rechnung getragen werden, dazu können insbesondere erhöhte Sicherheitsab-

stände zwischen den Mitfahrenden beitragen. 

 

Inkrafttreten und Geltungsdauer: 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 

41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese Anordnung gilt zunächst bis 

zum 19.04.2020. Dies ist angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. 

Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird die 

Anordnung geändert oder aufgehoben.  

 

Hinweise: 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 

IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 

Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der 

einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 

45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle einzureichen. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-

sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 

Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-

schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 

Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 

eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 

technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-

dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 

vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 

Gladbeck, den 18. März 2020 

 

 

Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 120, Gebiet: Hegestraße  

vom 21.02.2020 
 

 

 

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 20.11.2003 für das o. g. Gebiet den Be-
bauungsplan Nr. 120 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 120 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 120 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie umran-
det. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 120 Gebiet: Hegestraße tritt rückwirkend zum 30.04.2004 in Kraft. 
 

Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 120 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, Frei-
tag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, Zimmer 
432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 21.02.2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 121, Gebiet: Vehrenbergstraße 

vom 21.02.2020 
 

 

 

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 05.04.2001 für das o. g. Gebiet den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 121 als Satzung beschlossen. 
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 121 besteht aus zwei Blättern zeichnerischer 
Festsetzungen, den Zeichenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche 
Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 121 ist auf dem Blatt 1 mit 
einer schwarzen, unterbrochenen Linie umrandet. 
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 121 Gebiet: Vehrenbergstraße tritt rückwirkend 
zum 23.04.2001 in Kraft. 
 
Mit der Bekanntmachung können der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 121 und die 
dazugehörige Begründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 
bis 16.00 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, 
Umwelt, Zimmer 432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 21.02.2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 124,  
Gebiet: Händelstraße, Berkenstockstraße, Brahmsstraße, 

Beethovenstraße vom 21.02.2020 
 

 

 

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 13.02.2003 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 124 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 124 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 124 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie um-
randet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 124, Gebiet: Händelstraße, Berkenstockstraße, Brahmsstraße, 
Beethovenstraße tritt rückwirkend zum 23.06.2003 in Kraft. 
 
Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 124 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 21.02.2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 126, Gebiet: Bottroper Straße, Wiesenstraße 

vom 21.02.2020 
 

  

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 27.05.2004 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 126 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 126 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 126 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie um-
randet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 36/1a, Gebiet: Wiesenstraße, Hermannstraße, Sandstraße, Bottro-
per Straße, rechtsverbindlich seit dem 17.01.1979 und der Bebauungsplan Nr. 36/2, Gebiet: 
Bottroper Straße, Sandstraße, Friedenstraße, Rentforter Straße, rechtsverbindlich seit dem 
25.06.1998, werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 126 aufgehoben. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 126, Gebiet: Bottroper Straße, Wiesenstraße tritt rückwirkend zum 
30.09.2004 in Kraft. 
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Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 126 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 

Hinweise: 
 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 
 

Gladbeck, den 21.02.2020 
 
 
 

Ulrich Roland 

- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 132, Gebiet: Durchholz-, Eikampstraße 

vom 21.02.2020 
 

 

  
 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 01.06.2006 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 132 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 132 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 132 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie um-
randet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 132, Gebiet: Durchholz-, Eikampstraße tritt rückwirkend zum 
14.07.2006 in Kraft. 
 
Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 132 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 21.02.2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 136, Gebiet: Horster Straße, Boystraße, Roßheidestraße  

vom 28.02.2020 
 

 
 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 01.06.2006 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 136 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 136 besteht aus zwei Blättern zeichnerischer Festsetzungen, den 
Zeichenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 136 ist auf den Blättern mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie 
umrandet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 136, Gebiet: Horster Straße, Boystraße, Roßheidestraße tritt rück-
wirkend zum 14.07.2006 in Kraft. 
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Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 136 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 28.02.2020 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 141,  

Gebiet: Schultenstraße, Woorthstraße, Strickholtstraße, Brinskamp 
vom 28.02.2020 

 

  

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 09.02.2006 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 141 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 141 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 141 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie um-
randet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 141, Gebiet: Schultenstraße, Woorthstraße, Strickholtstraße, Brins-
kamp tritt rückwirkend zum 01.03.2006 in Kraft. 
 
Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 141 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 28.02.2020 
 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung für das Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 148, Gebiet: Maria-Theresien-Straße, Rüttgerstraße 

vom 28.02.2020 
 

  

 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 19.06.2008 für das o. g. Gebiet den 
Bebauungsplan Nr. 148 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 148 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 148 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie um-
randet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 148, Gebiet: Maria-Theresien-Straße, Rüttgerstraße tritt rückwir-
kend zum 01.07.2008 in Kraft. 
 
Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 148 und die dazugehörige Be-
gründung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, 
Zimmer 432, eingesehen werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), § 
10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur be-
achtlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah- 

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und

 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

 Mangel ergibt. 

 
Gladbeck, den 28.02.2020 
 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 
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Öffentliche Zustellung 

 

 

Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-

deszustellungsgesetzt – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 

des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl.I S. 2354) in der zurzeit 

gültigen Fassung werden die Grundbesitzabgabenbescheide der Stadt Gladbeck vom 

31.01.2019 für 

 

URANUS GRUNDBESITZ LTD, letzte bekannte Anschrift: Duissernstr. 36, 47058 Duisburg 

 

Dietmar Tervooren, letzte bekannte Anschrift: Ringeldorfer Str. 121, 45968 Gladbeck 

 

Jan Daniel Jünger, letzte bekannte Anschrift: Scheideweg 36 A, 45966 Gladbeck 

 

IMMOPLUS LTD., letzte bekannte Anschrift: Westring 24, 447 Bochum 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

 

Eine Zustellung auf anderer Art kann nicht erfolgen, da die derzeitigen Anschriften nicht 

festgestellt werden konnten. 

 

Die Bescheide können bei der Stadtverwaltung Gladbeck – Amf für kommunale Finanzen – 

Neues Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 254, eingesehen und abge-

holt werden. 

Die Bescheide gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wo-

chen vergangen sind. 

Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

 

Gladbeck, den 17.03.2020 

I. A. 

 

(Schmidt) 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-

deszustellungsgesetzt – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 

des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl.I S. 2354) in der zurzeit 

gültigen Fassung werden die Grundbesitzabgabenbescheide der Stadt Gladbeck vom 

20.01.2020 für 

 

Marab Akhmedov c/o Nasoeva, zuletzt bekannte Anschrift: Frohnhauser Str. 137, 45144 

Essen 

 

URANUS GRUNDBESITZ LTD, letzte bekannte Anschrift: Duissernstr. 36, 47058 Duisburg 

 

Dietmar Tervooren, letzte bekannte Anschrift: Ringeldorfer Str. 121, 45968 Gladbeck 

 

Jan Daniel Jünger, letzte bekannte Anschrift: Scheideweg 36 A, 45966 Gladbeck 

 

IMMOPLUS LTD., letzte bekannte Anschrift: Westring 24, 447 Bochum 

 

Simone Messing-Dinklage, letzte bekannte Anschrift Am Rohrbächle 5, 74909 Meckes-

heim 

 

Ali Hökenek, letzte bekannte Anschrift Grafenauer Str. 15, 94160 Ringelai 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

Eine Zustellung auf anderer Art kann nicht erfolgen, da die derzeitigen Anschriften nicht 

festgestellt werden konnten. 

 

Die Bescheide können bei der Stadtverwaltung Gladbeck – Amf für kommunale Finanzen – 

Neues Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 254, eingesehen und abge-

holt werden. 

Die Bescheide gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wo-

chen vergangen sind. 

Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

 

Gladbeck, den 17.03.2020 

I. A. 

 

(Schmidt) 
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Öffentliche Zustellung 

 

 

Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-

deszustellungsgesetzt – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 

des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl.I S. 2354) in der zurzeit 

gültigen Fassung wird der Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Gladbeck vom 

03.02.2020 an 

 

die Firma 

URBANUS GRUNDBESITZ LTD 

letzte bekannte Anschrift: Duissernstr. 36, 47058 Duisburg 

 

durch öffentliche Bekanntgabe zugestellt (Az. 1000-5026342-0001).  

Eine Zustellung auf anderer Art kann nicht erfolgen, da die derzeitigen Anschriften nicht 

festgestellt werden konnten. 

 

Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Gladbeck – Amt für kommunale Finanzen – 

Neues Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 254, eingesehen und abge-

holt werden. 

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen 

vergangen sind. 

Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

 

Gladbeck, den 17.03.2020 

I. A. 

gez. 

(Schmidt) 

 
 
 
 
Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeber: Der Bürgermeister 

Redaktion und Vertrieb: Geschäftsstelle Rat und Bürger, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2748, FAX 

99-1010. Hier ist das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen 

Vorauszahlung einer Vertriebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vo-

rausgehenden Jahres. 

 

Jeder Einwohner kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe 

behandelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 

Erscheinen der Ausgabe schriftlich äußern. 


